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6F 9/22 beim AG/FG Mosbach 
OFFIZIELLE ANTRÄGE AN DAS AMTSGERICHT-FAMILIENGERICHT MOSBACH : 

ZUR AUFARBEITUNG VON NATIONALSOZIALISTISCHEM UNRECHT UND 
NATIONALSOZIALISTISCHEN VERBRECHEN 

 

Antrag auf WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN 
zur Aufhebung der Todesurteile 

des Volksgerichtshofes unter Vorsitz des Präsidenten Roland Freisler 
gegen Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst 

aus der NS-Jugendwiderstandsbewegung „Weiße Rose“ 

 

 

Verteilerliste : Nach einfacher Faxübermittlung an AG MOS mindestens weitere vier Kopien 
der KV-Eingaben postalisch per Einschreiben an das AG/MOS zur jeweiligen Verteilung durch 
das AG MOS an die amtsseitig bekannte Verteilerliste der Verfahrensbeteiligten gemäß 
gerichtlicher Absprache vom 25.04.2022 unter 6F 9/22. 

 
>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<< 
 

Das Amtsgericht Mosbach ist im hiermit offiziell beantragten Verfahren vom 13.07.2022 unter 
6 F 9/22 in vorliegender Rechtssache “Antrag auf WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN zur 
Aufhebung der Todesurteile des Volksgerichtshofes unter Vorsitz des Präsidenten Roland 
Freisler gegen Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst“ gesetzlich verpflichtet zur 
Sachverhaltsermittlung und Sachverhaltsaufklärung in vorliegender Rechtssache als Teil der 
BRD-Justiz und eindeutig rechtlich, sachlich und fachlich zuständig in der Rechtsnachfolge 
zum Deutschen Reich unter dem Nazi-Terrorregime.  

 

Gemäß und analog der Aufhebung des Reichstagsbrandurteils vom 23. Dezember 1933, das 
dann im Wiederaufnahmeverfahren in 2007 vollständig aufgehoben wurde, wird hiermit der 
offizielle Antrag an das AG MOS unter 6F 9/22 vom 11.07.2022 zur Eröffnung am AG MOS in 
vorliegender Rechtssache „Antrag auf WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN zur Aufhebung der 
Todesurteile des Volksgerichtshofes unter Vorsitz des Präsidenten Roland Freisler gegen 
Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst,“ eingereicht.  
 

BEGRÜNDUNG: 
 
Die Geschwister Scholl und Christoph Probst wurden vom „Blutrichter“ Roland Freisler, 
Präsident des am Volksgerichtshofes, am 22. Februar 1943 um 13:30 zum Tode um 17:00 
verurteilt.  
 
Im Volksgericht vor Richter Roland Freisler am 21. Februar 1943 wurde Hans Scholl mit 
folgenden Worten aufgezeichnet: „Schließlich musste jemand einen Anfang machen. Was wir 
geschrieben und gesagt haben, wird auch von vielen anderen geglaubt. Sie wagen es einfach 
nicht, sich so auszudrücken wie wir.“ Sophie Scholl äußerte zu Beginn: "Sie wissen so gut wie 
ich, daß der Krieg verloren ist. Warum geben Sie das nicht zu?" Für die Angeklagten war in 
Roland Freislers Schauprozess keinerlei Zeugnis erlaubt. Dies war ihre einzige Verteidigung.  
 
„Kurz vor dem Ende des Prozesses gelingt es der Familie Scholl, sich in den 
Verhandlungssaal zu drängen. Schnell sehen sie ihre Befürchtungen bestätigt. Freislers Urteil 
gegen die drei jungen Angeklagten steht schon längst fest. Der ganze Saal war voll mit 
Parteiprominenz. Und dann wurde der Pflichtverteidiger aufgerufen, meine Geschwister zu 
verteidigen. Und da ist er aufgestanden und hat gesagt, also er hätte vorher keinen Zugang zu 
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den Akten gehabt, aber wenn er Zugang zu den Akten gehabt hätte, hätte er gesagt, das 
Todesurteil ist völlig gerecht fertigt. Und da ist ja mein Vater aufgestanden und hat gesagt, 
wenn der Verteidiger seine Kinder nicht verteidigt, dann wolle er es machen. Und dann hat 
man sie beide, meine Mutter und meine Schwester, meinen Bruder Werner rausgeworfen aus 
dem Saal. Und während er rausging, hat mein Vater ganz laut gerufen: „Es gibt noch eine 
andere Gerechtigkeit.“ Quelle: ZDFinfo Doku: Widerstandsbewegung die Weiße Rose 
 
Pflichtverteidiger war Martin Stier, der seit dem 26. August 1942 als Hilfsrichter im Rang eines 
Landgerichtsdirektors dem Berliner Volksgerichtshof angehörte. Er war zum Teil als 
Vorsitzender, zum Teil als Beisitzer an der Verhängung zahlreicher Todesurteile der NS-Justiz 
beteiligt, so auch am 22. Februar 1943 gegen die Mitglieder der Weißen Rose Hans Scholl, 
Sophie Scholl und Christoph Probst. Der Pflichtverteidiger setzte sich während der 
dreieinhalbstündigen Verhandlung nicht ernsthaft für seine Mandanten ein. 
 
Der hier fallverantwortliche Spruchkörper begeht hier damit eindeutig unter Verletzung des 
Rechts auf faires Verfahren und des Rechts auf Anhörung mehrfache Rechtsbeugungen durch 
Verwehrung des Aussagerechts der Angeklagten, durch Verwehrung des Rechts auf 
Verteidigung und Zeugenaussagen zugunsten der Angeklagten sowie durch gezielte 
Unterdrückungen von Stellungnahmen, Eingaben und Dokumenten mit prozessrelevanten 
Informationen und Sachverhalten durch ein von vornherein fest stehendes Urteil aufgrund von 
Parteilichkeit und Voreingenommenheit. 
 
„Der Präsident des Volksgerichtshofes Roland Freisler soll die Angeklagten 
propagandagerecht zum Tode verurteilen. […] Und den Angeklagten kein Forum zu bieten.“ 
 
„Am 20. August 1942 ernennt Adolf Hitler Roland Freisler zum Präsidenten des 
Volksgerichtshofs: „In der Erwartung, dass der Ernannte getreu seines Diensteides seine 
Amtspflicht gewissenhaft erfüllt und das Vertrauen rechtfertigt, dass ihm durch diese 
Ernennung bewiesen wird.“ In der Tat wird Freisler zu einem der fanatischsten Verfolger 
politisch Andersdenkender in der nationalsozialistischen Diktatur.“ 
 
„.. schreibt dann aber auch Briefe an Hitler, in denen er versichert, dass dieser 
Volksgerichtshof ein wirkliches Instrument nationalsozialistischen Geistes und Handelns 
werden würde. Die Mordpraxis unter Freisler wird schlimmer als in der Zeit davor. Er macht 
bereitwillig jede politische Straftat, jeden politischen Mord an einem Gegner des 
Nationalsozialismus mit. Und er ist auch derjenige, der versucht sich über eine besonders 
forscher Haltung zu profitieren. Und Sie finden bei ihm wirklich Skrupellosigkeit 
sondergleichen, die selbst unter den nationalsozialistischen Führungsgrößen ihresgleichen 
sucht. „Der Gerichtshof wird sich stets bemühen, so zu urteilen wie er glaubt, dass sie mein 
Führer, den Fall selbst beurteilen würden, gelobt der frisch gekrönte Richter in seinem 
Antrittsschreiben an Hitler seine Treue. Ihr politischer Soldat. Roland Freisler.“ Mehr als 2600 
Todesurteile wird Hitlers Vollstrecker bis 1945 fällen.“ Quelle: ZDFinfo Doku: 
Widerstandsbewegung die Weiße Rose 
 
Die Geschwister Scholl und Christoph Probst wurden vom „Blutrichter“ unter Vorsitz von 
Roland Freisler, Präsident des Volksgerichtshofes, am 22. Februar 1943 um 13:30 zum Tode 
um 17:00 verurteilt. Gerade einmal 102 Stunden lagen zwischen der Verhaftung von Hans und 
Sophie Scholl im Hauptgebäude der Universität München am 18. Februar 1943 gegen 11 Uhr 
und ihrer Hinrichtung am 22. Februar gegen 17 Uhr. 
 
„Im Namen des Deutschen deutschen Volkes verurteilte der Volksgerichtshof wenig später 
Hans Sophie und Christoph wegen Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat, 
Wehrkraftzersetzung.“ 
 
Die letzten Worte von Hans Scholl waren: „Es lebe die Freiheit.“ 
 
Die letzten Worte von Sophie Scholl waren: „So ein schöner, sonniger Tag, und ich muss 
gehen ... Was macht mein Tod aus, wenn durch uns Tausende von Menschen geweckt und 
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zum Handeln angeregt werden?“ 
 
Nachdem die Akten des Verfahren sowie dieses Urteil lange in Ost-Berliner Stasi-Archiven 
verschollen waren, konnten sie 1990 in die Zuständigkeit des Bundesarchivs übernommen 
werden und sind seither für interessierte Nutzer in Kopie einsehbar. Das Aktenzeichen ist auf 
Grund einer schlechten Kopie nur schwer leserlich : Vermutlich 8 J 35/43. Z H 47/ 43. 
 
 

 
 
SACHVERHALTSERMITTLUNGS- UND AUFKLÄRUNGSPFLICHT DES GERICHTS 
 
Das Gericht selbst ist von Amtswegen zur umfassenden Sachverhaltsermittlung und -
aufklärung nach § 26 FamFG, § 27 FamFG, § 44 FamFG, § 138 ZPO verpflichtet, um 
möglichst eine Verletzung der Ansprüche auf rechtliches Gehör und faires Verfahren nach § 
10 AEMR, § 6 EMRK, § 103 Abs. 1 GG sowie auf die Achtung des Familienlebens nach § 8 
EMRK sowie auf das Recht auf Meinungsfreiheit § 19 AEMR, § 11 EMRK, § 5 GG sowie auf 
das Recht auf Diskriminierungsverbot § 14 EMRK auszuschließen. 
 

 
 

GLAUBHAFTMACHUNG – Frei verfügbare Literatur und Medien : 
Wolfgang Form, Wolfgang Neugebauer, Theo Schiller (Hrsg.): NS-Justiz und politische Verfolgung in 
Österreich 1938–1945. Analysen zu den Verfahren vor dem Volksgerichtshof und dem 
Oberlandesgericht Wien. K. G. Saur Verlag, München 2006, ISBN 978-3-11-095208-7. 

Jörg Friedrich: Freispruch für die Nazi-Justiz. Die Urteile gegen NS-Richter seit 1948. Eine 
Dokumentation. Ullstein, überarbeitete und ergänzte Ausgabe, Berlin 1998, ISBN 3-548-26532-4. 

Holger Grimm, Edmund Lauf: Die Abgeurteilten des Volksgerichtshofs. Eine Analyse der sozialen 
Merkmale. In: Historical Social Research / Historische Sozialforschung (HSR) 19 (1994), Nr. 2 (Volltext 
online auf SSOAR (PDF; 968 kB)). 

Bernhard Jahntz, Volker Kähne: „Der Volksgerichtshof“. Darstellung der Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin gegen ehemalige Richter und Staatsanwälte am 
Volksgerichtshof. 3. Auflage, Senatsverwaltung für Justiz (Hrsg.), Berlin 1992, DNB 930310764. 

Hannsjoachim W. Koch: Volksgerichtshof. Politische Justiz im 3. Reich. Universitas, München 1988, 
ISBN 3-8004-1152-0. 

Rolf Lamprecht: Die Gewalttäter in den roten Roben. In: Der Spiegel. Nr. 44, 1986, S. 35–37 (online). 

Klaus Marxen: Das Volk und sein Gerichtshof, eine Studie zum nationalsozialistischen Volksgerichtshof. 
Klostermann, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-465-02644-6 (= Juristische Abhandlungen, Band 25). 

Klaus Marxen, Holger Schlüter: Terror und „Normalität“. Urteile des nationalsozialistischen 
Volksgerichtshofs 1934–1945: Eine Dokumentation (= Juristische Zeitgeschichte NRW, Bd. 13), 2004, 
ISSN 1615-5718. 

Isabel Richter: Hochverratsprozesse als Herrschaftspraxis im Nationalsozialismus – Männer und Frauen 
vor dem Volksgerichtshof 1934–1939. Münster 2001. 

Hinrich Rüping: „Streng, aber gerecht. Schutz der Staatssicherheit durch den Volksgerichtshof.“ In: 
Juristenzeitung 1984, S. 815–821. 

Holger Schlüter: Die Urteilspraxis des nationalsozialistischen Volksgerichtshofs. Duncker & Humblot, 
Berlin 1995, ISBN 3-428-08283-4. 

Sehr verlockend. In: Der Spiegel. Nr. 5, 1980 (online). 

Walter Wagner: Der Volksgerichtshof im nationalsozialistischen Staat. Oldenbourg, München 1974, 
ISBN 3-486-54491-8. 

Günther Wieland: Das war der Volksgerichtshof: Ermittlungen – Fakten – Dokumente. Staatsverlag der 
Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1989, ISBN 3-329-00483-5. 

Justiz und Nationalsozialismus. Katalog zur Ausstellung des Bundesministers der Justiz, 1989, ISBN 3-
8046-8731-8, S. 151–162. 
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Weiße Rose, Justiz im Dritten Reich Politische Strafjustiz vor und nach 1945 (Auszug) 
Heribert Ostendorf 20.04.2005 / 
https://www.bpb.de/themen/nationalsozialismus-zweiter-weltkrieg/weisse-rose/61055/justiz-im-dritten-
reich/ 
 
Sophie Scholl: Todesurteil 
http://www.mythoselser.de/texts/scholl-urteil.htm 
 
Terrorurteile des Volksgerichtshofes. 14.08.1979. Das Erste. Panorama berichtet 1979 über die 
ehemalige Hinrichtungsstätte Plötzensee und die Terrorurteile des Volksgerichtshofes in der NS-Zeit. 
https://www.ardmediathek.de/video/panorama/terrorurteile-des-volksgerichtshofes/das-
erste/Y3JpZDovL25kci5kZS9lZjJlYmM0Zi1iY2U3LTRlODEtYTVjYS0xZjcxYTIyZDY0NTY 
 
Dieses Urteil beendete das Leben von Hans Scholl. GESCHICHTE(N) AUS DEM BUNDESARCHIV, 
21.09.2018, Andreas Grunwald, Sven Felix Kellerhoff. 
https://www.welt.de/geschichte/geschichten/article181613356/Aus-dem-Bundesarchiv-Dieses-Urteil-
beendete-das-Leben-von-Hans-Scholl.html 
 

Die Weiße Rose. Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand. 

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/hitlers-vollstrecker-3-die-weisse-rose-102.html 

 

 

 
 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ZU NS-JUGENDWIDERSTANDSBEWEGUNGEN AM 
LANDRATSAMT MOSBACH 

 
Beim hier fallverantwortlichen Spruchkörper des Amtsgerichts Mosbach wird hiermit offiziell am 
13.07.2022 unter 6F 9/22 beantragt, gerichtlich beim zuständigen Landrat *** am 
Landratsamt Mosbach in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt Mosbach, den 
Schulen, Volkshochschulen und sämtlichen weiteren Bildungseinrichtungen in 
Mosbach und im Landkreis Mosbach eine aktuelle und zukünftige regelmäßige 
Öffentlichkeitsarbeit zu NS-Jugendwiderstandsbewegungen wie die Weiße Rose, 
Edelweißpiraten, Swing-Jugend, etc. sowie zu NS-Unrecht und NS-Verbrechen mit offizieller 
transparenter Bestätigungsmitteilung an alle Verfahrensbeteiligten zu beantragen. 
 

 
 

GERICHTLICH EINZUHOLENDE STELLUNGNAHMEN 

 

Beim hier fallverantwortlichen Spruchkörper des Amtsgerichts Mosbach wird unter 6F 9/22 

offiziell beantragt von allen Verfahrensbeteiligten inklusive der involvierten Fachstellen 
(Jugendamt Neckar-Odenwaldkreis unter der Verantwortung des Landrats **** Aktenzeichen 
3.23214 und der gerichtlich bestellten Verfahrensbeistandschaft) offizielle Stellungnahmen in 
der hier anhängigen Rechtssache „Antrag auf WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN zur 
Aufhebung der Todesurteile des Volksgerichtshofes unter Vorsitz des Präsidenten Roland 
Freisler gegen Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst,“  ordnungsgemäß und 
vollständig zeitnah einzuholen. 

 
>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<< 

 

https://www.bpb.de/themen/nationalsozialismus-zweiter-weltkrieg/weisse-rose/61055/justiz-im-dritten-reich/
https://www.bpb.de/themen/nationalsozialismus-zweiter-weltkrieg/weisse-rose/61055/justiz-im-dritten-reich/
http://www.mythoselser.de/texts/scholl-urteil.htm
https://www.ardmediathek.de/video/panorama/terrorurteile-des-volksgerichtshofes/das-erste/Y3JpZDovL25kci5kZS9lZjJlYmM0Zi1iY2U3LTRlODEtYTVjYS0xZjcxYTIyZDY0NTY
https://www.ardmediathek.de/video/panorama/terrorurteile-des-volksgerichtshofes/das-erste/Y3JpZDovL25kci5kZS9lZjJlYmM0Zi1iY2U3LTRlODEtYTVjYS0xZjcxYTIyZDY0NTY
https://www.welt.de/geschichte/geschichten/article181613356/Aus-dem-Bundesarchiv-Dieses-Urteil-beendete-das-Leben-von-Hans-Scholl.html
https://www.welt.de/geschichte/geschichten/article181613356/Aus-dem-Bundesarchiv-Dieses-Urteil-beendete-das-Leben-von-Hans-Scholl.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/hitlers-vollstrecker-3-die-weisse-rose-102.html
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INTERNET-VERÖFFENTLICHUNGEN 

 

Hiermit erfolgt offiziell die Antragsteller-Freigabe des vorliegenden Antrages vom 13.07.2022 
unter 6F 9/22 in vorliegender Rechtssache „Antrag auf WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN zur 
Aufhebung der Todesurteile des Volksgerichtshofes unter Vorsitz des Präsidenten Roland 
Freisler gegen Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst“ zur frei zugänglichen 
Veröffentlichung in den Internetpräsenzen des Amtsgerichts Mosbach sowie der BRD-
Justizinstitutionen sowie in den Internetpräsenzen der BRD-Universitäten und 
Fachhochschulen sowie in den Internetpräsenzen sämtlicher BRD-Bildungseinrichtungen.  

 

Beim fallverantwortlichen Spruchkörper am Amtsgericht Mosbach wird hiermit am 
13.07.2022 unter 6F 9/22 die Veranlassung mit transparenter Bestätigungsmitteilung an 
alle Verfahrensbeteiligten beantragt, die anhängige RECHTSSACHE “Antrag auf 
WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN zur Aufhebung der Todesurteile des Volksgerichtshofes 
unter Vorsitz des Präsidenten Roland Freisler gegen Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph 
Probst“ mit kritischer Dokumentation sowie die entsprechende Verfahrens- und 
Falldokumentationen auf den Internet-/bzw. Websites des Amtsgericht Mosbach frei 
zugänglich zu veröffentlichen. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
*** 


